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RICHTLINIE 95/39/EG DES RATES

vom 17 . Juli 1995
zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG und 86/363/EWG über
die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämp
fungsmitteln auf und in Getreide sowie Lebensmitteln tierischen Ursprungs

fungsmittel in den wichtigsten Nahrungsbestandteilen
festgelegt werden . Diese Werte stehen für den Einsatz
derjenigen Menge an Schädlingsbekämpfungsmitteln, die
zu einer angemessenen Bekämpfung mindestens erfor
derlich ist und die so angewandt wird, daß die Rück
standsmengen so gering wie möglich und toxikologisch
annehmbar sind.

Angesichts des wissenschaftlichen und technischen Fort
schritts sowie der Erfordernisse der öffentlichen Gesund
heit und der Landwirtschaft sollten die Richtlinien
86/362/EWG und 86/363/EWG durch Vorschriften über
weitere Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln
in Getreide und Lebensmitteln tierischen Ursprungs
ergänzt werden . Dies gilt für die Schädlingsbekämpfungs
mittel Methidathion, Methomyl, Thiodicarb, Amitraz,
Pirimiphos-methyl , Aldicarb und Thiabendazol .

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 86/362/EWG des Rates vom
24. Juli 1986 über die Festsetzung von Höchstgehalten an
Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und
in Getreide ('), insbesondere auf Artikel 11 ,

gestützt auf die Richtlinie 86/363/EWG des Rates vom
24. Juli 1986 über die Festsetzung von Höchstgehalten an
Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und
in Lebensmitteln tierischen Ursprungs (2), insbesondere
auf Artikel 11 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Im Rahmen der Richtlinien 86/362/EWG und
86/363/EWG wurde die Kommission damit beauftragt,
eine Liste der Rückstände von Schädlingsbekämpfungs
mitteln und der entsprechenden Höchstgehalte zu
erstellen und dem Rat zur Annahme vorzulegen .

Aufgrund der eingesetzten landwirtschaftlichen Verfahren
können Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln
in Getreide und Lebensmitteln tierischen Ursprungs
auftreten. Von daher ist sowohl im Hinblick auf die zuge
lassene Verwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln
als gegebenenfalls auch unter Berücksichtigung von über
wachten Versuchen und Fütterungsstudien an Tieren
entsprechenden Werten Rechnung zu tragen .

Damit die Aufnahme der Rückstände von Schädlingsbe
kämpfungsmitteln mit der Nahrung besser eingeschätzt
werden kann, sollten in geeigneten Fällen gleichzeitig
Höchstrückstandsgehalte für einzelne Schädlingsbekämp

Nach heutigen Standards reichen die Daten jedoch nicht
aus, um Höchstrückstandsgehalte für bestimmte Kombi
nationen von Schädlingsbekämpfungsmittel-Rückständen
und Erzeugnissen festzulegen . In diesen Fällen erscheint
ein Zeitraum von nicht mehr als vier Jahren für die
Beschaffung der erforderlichen Daten sinnvoll . Daher
sollten die Höchstgehalte auf der Grundlage dieser Daten
spätestens am 1 . Juli 2000 festgelegt sein . Liegen
verwendbare Daten bis dahin nicht vor, so sind in der
Regel als Höchstgehalte die geeigneten Bestimmungs
grenzen festzulegen . Spätestens ein Jahr nach Erlaß dieser
Richtlinie sind für die Beschaffung dieser Daten ausrei
chende Zusagen zu machen.

Die in dieser Richtlinie festgelegten Höchstrückstandsge
halte sind im Rahmen der Uberprüfung der Wirkstoffe
nach dem Arbeitsprogramm gemäß Artikel 8 Absatz 2 der
Richtlinie 91 /414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (3) zu
überprüfen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

In Anhang II Teil A der Richtlinie 86/362/EWG werden folgende Rückstände von Schädlings
bekämpfungsmitteln hinzugefügt :

(') ABl . Nr. L 221 vom 7. 8 . 1986, S. 37. Richtlinie zuletzt geän
dert durch die Richtlinie 94/29/EG (ABl. Nr. L 189 vom 23 .
7 . 1994, S. 67).

(2) ABl . Nr. L 221 vom 7. 8 . 1986, S. 43. Richtlinie zuletzt geän
dert durch die Richtlinie 94/29/EG (ABl. Nr. L 189 vom 23.
7 . 1994, S. 67). (3) ABl . Nr. L 230 vom 19. 8 . 1991 , S. 1 .
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Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln Höchstgehalte in mg/kg (ppm)

METHIDATHION 0,02 0

METHOMYL-THIODICARB 0,05 (*)

Rückstand : Summe aus Methomyl und Thiodicarb,
ausgedrückt als Methomyl

AMITRAZ 0,020

Rückstand : Summe aus Amitraz und allen seinen die
Fraktion 2,4-Dimethylanilin enthaltenden Metabo
liten, ausgedrückt als Amitraz

PIRIMIPHOS-METHYL 5

ALDICARB 0,05 0

Rückstand : Summe aus Aldicarb, seinem Sulfoxid
und seinem Sulfon, ausgedrückt als Aldicarb

THIABENDAZOL (a) Weizen und Reis
0,05 0 : anderes Getreide

(•) Untere Grenze der analytischen Bestimmung.
(a) Werden keine anderen Werte festgelegt, so gilt ab 1 . Juli 2000 der Höchstwert von 0,05 f).

Artikel 2

( 1 ) In Anhang II Teil A der Richtlinie 86/363/EWG werden folgende Rückstände von Schäd
lingsbekämpfungsmitteln hinzugefügt :

Höchstgehalte in mg/kg (ppm)

Rückstände von Schädlings
bekämpfungsmitteln

Beim Fettanteil von
Fleisch, Fleischzubereitungen,
Schlachtnebenerzeugnissen und
tierischen Fetten, aufgeführt

in Anhang I unter den KN-Codes
ex 0201 , 0202, 0203, 0204,
0205 00 00 , 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,
1601 00 , 1602 ('){")

Für Roh- und Vollmilch von
Kühen, aufgeführt in Anhang I

unter KN-Code 0401 ;
für die übrigen Lebensmittel

der KN-Codes 0401 , 0402, 0405 00
und 0406 gemäß (2)(4)

Bei Frischei ohne Schale,
für Vogeleier und Eigelb,

aufgeführt in Anhang I unter
den KN-Codes 0407 00 und 0408 (3) («)

METHIDATHION 0,02 0 0,02 0 0,02 0

PIRIMIPHOS-METHYL 0,05 0 0,05 0 0,05 0

(*) Untere Grenze der analytischen Bestimmung.
(') Bei Lebensmitteln mit einem Fettgehalt von bis zu 10 Gewichtshundertteilen bezieht sich die Rückstandsmenge auf das Gesamtgewicht des entbeinten
Erzeugnisses . In diesem Fall beträgt der Höchstgehalt ein Sechstel des auf den Fettgehalt bezogenen Wertes, mindestens jedoch 0,01 mg/kg.

( 2) Bei der Rückstandsbestimmung in Roh- und Vollmilch von Kühen ist für die Berechnung ein Fettgehalt von 4 Gewichtshundertteilen zugrunde zu legen .
Bei Roh- und Vollmilch anderen tierischen Ursprungs werden die Rückstände unter Zugrundelegung des Fettgehalts bestimmt. Für die übrigen Lebens
mittel der KN-Codes 0401 , 0402, 0405 00 und 0406 von Anhang I
— mit einem Fettgehalt von weniger als 2 Gewichtshundertteilen gilt als Höchstgehalt die Hälfte des für Roh- und Vollmilch festgesetzten Höchstge
halts ;

— mit einem Fettgehalt von mindestens 2 Gewichtshundertteilen wird der Höchstgehalt in mg/kg Fett ausgedrückt. In diesem Fall beträgt der Höchstge
halt das 25fache des für Roh- und Vollmilch festgesetzten Höchstgehalts .

(3) Für Eier und Eiprodukte mit einem Fettgehalt von mehr als 10 Gewichtshundertteilen wird der Höchstgehalt in mg/kg Fett ausgedrückt. In diesem Fall
beträgt der Höchstgehalt das Zehnfache des für Frischei festgesetzten Höchstgehalts.

(4) In den Fällen , in denen die untere Grenze der analytischen Bestimmung angegeben ist, finden die Fußnoten ('), (2) und (3) keine Anwendung.
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(2) In Anhang II Teil B der Richtlinie 86/363/EWG werden folgende Rückstände von Schäd
lingsbekämpfungsmitteln hinzugefügt :

Höchstgehalte in mg/kg (ppm)

Rückstände von Schädlingsbekämpfungs
mitteln

Bei Fleisch (einschließlich
seines Fettanteils),

Fleischzubereitungen, Schlacht
nebenerzeugnissen

und tierischen Fetten,
aufgeführt in Anhang I
unter den KN-Codes

ex 0201 , 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208 , 0209 00, 0210,

1601 00, 1602

Bei Milch- und Milcherzeugnissen,
aufgeführt in Anhang I

unter den KN-Codes 0401 , 0402,
0405 00 und 0406

Bei Frischei ohne Schale,
für Vogeleier und Eigelb,
aufgeführt in Anhang I

unter den KN-Codes 0407 00
und 0408

METHOMYL 0,02 (*) 0,02 0 0.02 0
THIODICARB

Rückstand : Summe aus Methomyl
und Thiodicarb, ausgedrückt als
Methomyl

AMITRAZ Geflügelfleisch 0,02 (*)
Rückstand : Summe aus Amitraz und 0,02 (*)
allen die Fraktion 2,4-Dimethylanilin
enthaltenden Metaboliten, ausge
drückt als Amitraz

ALDICARB 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)
Rückstand : Summe aus Aldicarb,
seinem Sulfoxid und Sulfon, ausge
drückt als Aldicarb

THIABENDAZOL 0,1 (*) 0,10
Rückstand : Summe aus Thiabendazol (ausgenommen Fleisch
und 5-Hydroxydthiabendazol und sonstige Erzeugnisse

von Schafen, Rindern und
Ziegen)

{*) Untere Grenze der analytischen Bestimmung.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 17. Juli 1995.

Im Namen des Rates

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens am 22. August 1996 nachzukommen.

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Absatz 1
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung
auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme .

Der Präsident

L. ATIENZA SERNA


